
\ Satzung
des Kinovereins ,,Rhythmus" - Filmtheater Sch loß Holte -

Stukenbrock e. V.

Alle in dieserSälzung aufgefilhrlen Peßonenbezeichnongen/Positionen/Amler
bezlehen sich auf beider ei Geschlechi. d.h. insbesonderc ale Amter können

welblich oder männlich besetzt werden. Die in dieserSalzung veMendete
männliche sprachform wude ledig ich aus Gründen derVereinfachung gewähh.

§ 1 Name und Zweck

(1) Zur Förderunq des Filmiheate6 ,Rhyihmus in Schoß Holte - Stukerbrock isl
eine Anzahl nalorlicher und joristischer Peßonen zu einemVerein
zusammengeketen, der den Namen
Kinoverein 'Rhythmus'- Filmtheater Schloß Holte - Stukenbrock e v

fühd. Der Verein ve.folsi ausschließlich und unmitlelbar semeinnützise
Zwecke im Sinne des Abschnilis ,,Sieueüegürsligte Zwecke der

(2) Der Kinoverein ,Rhythmus' in Schloß Holte - Stukenbrocke v isleine
Verelniguns nteressierter Prvalpeßonen, Fimen, Einzelhändler, Milglieder
freier Berufe, Handwe*sbetnebe, nsiitutionen und Organisatonen. Der
Verer bdwecktdie Förderong der Kino- und Jugendlilmkuhur in Schloß Holle
' Slukenbrock m , Rhylhmus Fihthealer dulch geelgnele Ku turdaöletlngen
Sein Zie isles insbesonde€. Fimevon hoher kunstbnscher und
n mseschichlliche. Qualität und Relevanz vozuführen und allsemeines und
spez dles Problembewusstsein dem audiovisuellen [4edium gegenüber zu
wecken lnd zu ver eien dar0ber hinaus ft,rdemd zu wirken Neben den
übl chen Voßtellunger soller Filmvodilhrungen in Zusammenarbelt mil
Klndergäien, Schu en, Jugendorganisalionen, Senioreneinrichiungen NaluG
und Umwellgruppen erfolgen. DieVorführungen so llen durch entspEchende
Vor- und Nachbsrcilungen von den beleiligler Einrichlunger/Gruppen oder
von den Filmfreurden äufgearbeltet werden

(3) Die KörpeEchaft lst selbstlos lälig;sie vedolgtnichl in erster Linie
eisenwlrlschafl Iiche Zwecke.

(4) DerVerein fnanziertsich aus [4ils iedsbeilräsen und Spenden. M]tlelder
Körpeßchait d ürfen nur iü r die salzungsmäßigen Zwecke veMendel werden
Die l,lilgl]edererhalien keine Zuwendurgen aus l4ilteln der Körpeßchafi

(5) Die ve€innahmten Gelder slnd zurAnschafiuns urd Waduns der
Fi mprojekiionslechnik sowie für Eigenveranstallungen des Vereins zu
verwefden. Es darfkeine Peßor durch Ausgaben, die dem Zweck der
Körperschafr fremd sind, oder durch unverhältnismäßiq hohe Vergütungen

(61 DerVereln verfolqt ke ne polilischen und relisiösen Ziele.



l Die llilgleder dec Vere qc c nd g'ds .h.erar I ch la ig SiF erhalle 1 leir
Verqtrurqer Auslaqenw-erden äber erslatlel sowe I drese lrchl oen Rä1nen
des übl chen übe.steigen.
Die ]\,litglederueßammlung kann jedoch m t einfacher Slimmenmehrheil
beschießen, dass den Mitgliedern ftrrdiejenigen Tätigkeiter die überden
üb ichen Aurgabenk€ s ei,res odentlchei I'ILtgliedes hi,rausgehen:

a) Enlschädiqunq fürden taGächlichen nachqewiesenen Aufwand
b) angemessene Abgehung des zeiiauirandes

(8) Die Haflung des Vorstandes, der Vereinsmitglieder und der sonst für der
Verein tailigen Personen wird auf voßätzliches Handeln und grobe
Fahr ässigke t beschränkr.

(9) BeiAuflösuns oderAulhebuns des Vereins ode. beiWesfall
steuerbegihsllgter Zwecke fällt das Vemögei des Vereins irn Einvernehmen
mil der Sladl Sch oß Holte §lukenbDck an die Siadt, die es unm tle bar und
ausschließlich filr oemeinnÜEiqe Zwecke zu veMenden hat.

§ 2 Sitz und Gerichtsslard

(1) Der Verein hat seinen Sitz in der Siadi Schloß Holte - Slukenbrock Der
Geri.hlssiänd isi Biele-feld

§ 3 Einlrasurg

(1) DerVerein ist in das Vereinsresisier beim Amlsserichl B elefeld unterder
203 VR 3477 elroeiraoen. Er führi seinen Namen m t dem Zusatz ,,e. V.

§ 4 ENerb der I',4ilgliedschan

(11[,litolied desVeeins kann rede natüriche oderjurisiische Person werden

(2)Die [Iitgledschaft wrd durch schrinliche Beil liserk]arung eMolben

(3) Über dieAufnahme eines llitg iedes entscheidel der Vorsland. Beieinem
ablehnenden Bescheid steht dem Anlragsteller das Beschwerderecht an dle
[,litgliedeNersamm ung zu. Diese enlsche del endgü I g.

(4) Die Mitgliedschan beqinnl mildem Aujnahmebeschluss

§ 5 [4itsliedsbeiträge



, L Es i,t em jäl^r lrcler MilgliSdcoairag zu entr chlen. Se re HoLre besti_rt die
lMrc Eoeae sanr ung Fördermrc iFde_zallen errel,leMrllEel Befiag der
mindeslens dem Norrialbe trag entspri.ht

(2) Oer Beirrag istimVorals zu zahlen und filr das Eintrittsjahr antei ig

(3) Elne Aufnahmegebuhrwird nichl erhoben.

(4) Dle Vereinsbeiiräse werden durch SEPA-Basislastsch rierhoben.

§ 6 verlusl der [,litgliedschaft

(1) Die l,liigledschaft eri$ht

a) durch Aushilt aus dem Verein, der in derRege nurfürden Schuss eines
Geschäftsjahres semäß § 12 dleser Satzung unler Einhatuns einer
dreimonaiigen Frist dem Voßtand schrillich erklärtwerden kann,

b) durchAusschluss, derdurch Beschlussdes Vorslandes erfo gt falls eln
l\,lilglled d e Satzung verletzi oder das Ansehen des Vere rs geschädigt hal
oder das M tglied m t einem JahEsbe t6g im Rückstand sl und den
rückständigen Betrag auch nach schriff icher Mahnung ni6htinnerhab von
zwei Monaten von derAbsendurg der Mahnong an vollentrichtel,

c) beinatorlichen Peßonen durchTod, beijuristischen Personer durch

§ 7 Ehrcnmilgliedschan

(1) Zu Ehrenmilgliedern können aurvorschlas des voßtandes von der
[4ägliederversammlung Persönlchkeiten ernanntweden d]e sich um die
Aufgaben des Vereins in besonderem [,laße vedientgemachi habei

§ I Orqane

Organe des Vereins sind

2) die Milsliederve6ammlunq

(1) DerVorsiand besteht aus

b) dem sle lverlretenden vors tzenden,
c) dem schaEmeister.



L2) De' Voßlät wid von de: M lqliedeas larrlJrq qewahlt D e Amlszerl oer
Vorsiandsmilglieder bellägt &e Jahre S e endei in der zweilen auf die Wahl
folgenden ordentlichen Mtgliederuersammlung. Eine Wederwähl ist mögl ch
BeiAussche den eines Vorstandsmtgliedes in derWahlperiode rimnrt der
Vorstand bis zur nächsten l',,litsliederyersammluns e ne Ersaizwahl vor

(3) Über das Wahvedahrcn besch ießt die lMitg iederyersammlung

(4) DerVoßland fühddie aufenden Geschä1e des Vereins lhm obliegen ferner
d eAustuhruns der Vereinsbeschlüsse und dieVorbereituns der
lVilgllederversammlung. Der Voßitzende, im Verhinderungsfa I der
Siellvedreter, eiiei die Verhandlunsen dsVorstandes. Erberufl den
Voßiand nach Lage der Verelrsgeschäte en. Der Vorstand ist
beschlussfähig wenn m ndestens die Hä]ne se ner l,litglieder anwesend ist;
andernfalls isleine neue Silzung anzubemur.en, d edann ohne Rücksichtauf
d e zahl der anwesenden Mitgl eder beschließen kann. Die Beschlüsse
werden nach Stimmenmehrheil gefassti bei Siimmengleichheii entsche del die
Siimme des Vorsiizenden.

(5) Überjede Silzu,rg soleine N iedeßchrift geteirigl werden.

(6)Vorsland lm Sinnedes § 26 BGB isi der Voßitzende, der slellveriretende
Vorsitzende und der Schalzmeisler Von d esen vertEten je eei
gemeinschanlich den Verein gerichtich urd äußergerichtich.

(7) De [4itg ieder des Voßlandes sind grds. ehrenamtlich ti,l 9 Sie erha]ten keire
Vergütungen Ausagen werden abererslaltet, soweil diese nchlden Rahmen
des üb ichen übeßteigen.
D e [4iig iedetuersammluns karnjedoch nit einfacher Siimmenmehrheii
beschließen dass den Vorsiandsmilgliedern für diejen gen Tätigkeilen, die
über den üblichen Aufgabenkeis des Vereinsvorsiardes hinausgehen:

a) Entschädigung tilr den latsächlichen iachgew esenen Auirand
b) angemessene Abge lung des zeibun andes

(8) DerVoßtand kann sich eine Geschäflsordnung geben. Veßch edene
Vorslandsämter können n chl in einer Person vercinigtweden

(9) Der Vorstand kann für besondere Aufgaben Auss.hilsse bildenidiese können
auch durch den Voßland wieder aufuelösl werden.

§ 10 l\,lilgl ederuersammlung

(1) Die [4its Liederuersamm uns haijährlich ]nnefhalb der ersten dreiilloraie des
Kalenderjahres statlzuf nden



{21DE t\,lilolFoerueßamm uno beschleßl msbesondere Lber

a) den vorn Vorsiand zu eßtatlenden Ge§chäfls- und Kassenber chl tur
das abselaufene Geschäfl stahr,

b) die Entlastung des Voßlandes,
c) die Wah desvoßtaides,
d) dieAbberutung von Voßtardsmäsliedeh ausGünden des§ 6 (1) b)

dieserSalzung,
e) Salzunssänderunsen,
0 die Fest*izung der [,liigliedsbeilräge,
g) Aniräge desVoßlandes und derl,litglieder
h) Berutung abgelehnler Bewerber,
i) Aufldsuns des Verens.

(3) Eine außerordenlliche [4itgliede eßammlhg findet auf Beschluss des
Vorstandes oder auf schriftlichen, beimVorstand zu slellenden begrondeten
An1ßs von mindeslens 1/10 (einem Zehntel) der Ve.einsmilglieder slalt. m
leEteren Falle müssen gleichzeitig rnit dern Antrag die Beratungsgegenstände
f ür dle I',litsliederversammluns milseleill werden. Die außerordenuiche
[4iig]iederueßammlung hal binnen lVonatslrisl unler Beachlung der
Einladongsf sl und der Bekarntgabe der Be6tungsgegensiände

(a) Zur M tsliedetuersamm uns werden die Veeinsmitsliedervom Vorsilzenden
des Voßlandes per Email, schriftlich oder d urch Anzeige in den in Schloß
Holte - Stukenbock eßcheinenden Tageszeltungen m t mindestens
14täg ger Frist eingeladen. Beralungsgegenslände, die aurdie Tagesordnung
zur odertlichen [,lilgliederversänrmlurg geseEt werden so len, müs§en
spätestens 7 Tage vor der Veßammlung beim Voßiand schift ich eingereicht

(s) oie l',ltgliederyeßammlung leitel der Vors tzende des Vorstandes oder bei
Verhnderung ein andeEs Voßtandsmltglied in der in§9 (1) genannten

(6) ln der Mltglledetueßammlung hatiedes erschienene Mltglied eine stimme
Die Beschlussfassuns seschieht, sowe t das Geselz b4. die Salzung nichts
andees voßohreibl, mil einlacher Stirmenmehrheil Bei St mmerg eichheil
entscheidet die Sllmme des Voßilzenden.

(7) Dle Milg iederuersammlung ist, außer im Fa le § 14 (1). ohne R(lcksichi aurdie
Zahl der e6chieneren [4ilslieder beschlusslähis.

(8) Dle Beschlüsse der lMitgliedeNeßammlung weden durch einen vom
Voßitzenden bestmmlen Schritführer ln elne Niedeßchrift aufgenommen.
Dle Niederschifl ist von dern Vorsilzenden und dem Schrifrrohrer zu



\§ 11 Kassenprüfer

( I ) Dle [litgliedetuersammlung wäh t zwei Kassenprüfer d]e dem Voßland nichi
angehören dü.ren Fürjedes Geschäftsjahrw rd ei. Kassenpüre. neu
gewäh t. Eine WedeMah isl n chi gewünschl, aber mög ich D e Amiszeit der
KassenprüIer beträgt zwe Jahre. Aufgabe der Kassenproier istes, die
gesamie Kassen und Rechnungsführung des Vereins zu überprüien, den
Jahresabschuss und die dazugehöriger Belege zu prilien und h eroberder
l\,lilqlledetoersamm unq Be cht zü eßlalten

§ 12 Geschäftsjahr

/') Das Cesclaftsial'des V.rpils isl däs <a elderahr

§ 15l,rkrantrcbn

Diese Saizuns wurdeäm 29.03.2023 besch osser.

§ 13 Satzunssänderuns

(1) Diese Salzung kann von der J\,lilql ederversamm ung geändeftwerden Oer
Beschuss der Satzungsänderuig kann nur mil % Mehrheii der anwesenden
[4ilg iedergefassl werden. Anderungsbeschlüsse sind dem Amtsge chi
unvezüg ich eirzure chen

§ l4Aunösung

(1) DieAuaösurg desVercis kani iur ineiner hierzu besondeß einberufenen
[,lilgLiedetoersammungbeschossenwerden. lndieserVersammlung muss
wenigstens die Hälfte derVere nsmigleder anwesefd sein. Wird diese Zah
n chl erechl, so stdiezweile zu diesem Zweck erberufene
tMilq iederuersamm unq ohne Rücksicht auf die Zah deranwesenden
lMilg ieder beschlussfählg DerBeschluss aufAünösung desVereins kani iur
mil% Mehrheit der anwesenden llitg ieder qeiasst werden.

.?" 
Cl-l.* J*


